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Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer 
Verbindungen bei der Verwendung organischer Lösemittel in be-
stimmten Anlagen (31. BImSchV)  
Ihre Anhörung vom 25.05.2022, Aktenz.: C I 2 – 5021/031-2022.0001 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Anhörung der beteiligten Kreise gemäß § 51 des Bundes-Immissi- 
onsschutzgesetzes übersandten Sie mit Schreiben vom 25.05.2022 den 
Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums der 31. BImSchV. 
Sie teilten mit, dass der Referentenentwurf innerhalb der Bundesregie-
rung noch nicht abgestimmt und noch nicht beschlossen sei. Ich nehme 
die Möglichkeit wahr, eine Stellungnahme zum Referentenentwurf abzu-
geben. 
 
Zu den einzelnen Regelungen wird wie folgt Stellung genommen: 
 

 
Allgemeines:  
Die Begriffe 'Lösungsmittel' und 'Lösemittel' werden nebeneinander 
verwendet. Es sollte durchgängig einer der beiden Begriffe Verwen-
dung finden. Ferner fehlt gelegentlich die Konkretisierung, dass "orga-
nische Lösemittel/Lösungsmittel" gemeint sind. Dies sollte korrigiert 
werden. 
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Zu § 3 - im Entwurf neu eingefügter Absatz 4a: 

Zitat: (4a) Zum Schutz der Allgemeinheit und der Umwelt müssen 
Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen nach Absatz 2 
und 3 unter gefassten Bedingungen nach dem Stand der Technik be-
handelt werden. Die Anforderungen der Absätze 2 und 3 bleiben unbe-
rührt.“ 
 
Anmerkung: Durch diesen neuen Absatz würde in jedem Falle eine Ab-
gasbehandlung erforderlich werden - schon bei bloßem Vorhandensein 
der entsprechenden Stoffe im Abgas, also ungeachtet der Konzentra-
tion oder des Massenstroms.  
 
Eine Behandlung ist jedoch nur geboten und ökologisch-energetisch 
sinnvoll, wenn die Grenzwerte überschritten sind (jeweils unter Berück-
sichtigung der Verdünnungsregeln). 
 
In der Begründung ist erkennbar, dass der neue geplante Absatz 4a 
über das Ziel der IED hinausgeht und die IED sehr wohl die Verhältnis-
mäßigkeit berücksichtigt: "soweit dies technisch und wirtschaftlich 
machbar ist" 
 
Zitat (Seite 28 im Begründungsteil): "Zur Klarstellung dient ein neuer 
Absatz 4 [Anm.: Der Absatz muss nun 4a heißen.], der der Umsetzung 
der Richtlinie 2010/75/EU Kapitel V Artikel 59 (5) letzter Satz („… unter 
gefassten Bedingungen behandelt werden, soweit dies technisch und 
wirtschaftlich machbar ist; diese Emissionen dürfen die einschlägigen 
Emissionsgrenzwerte in Anhang VII Teil 4 nicht überschreiten.“). Hier-
durch wird klargestellt, dass hier mit geschlossenen Systemen gearbei-
tet werden muss (Fassung), was bisher aus der 31. BImSchV so nicht 
hervorging. Für den Term „technisch und wirtschaftlich machbar“ wird 
der in Deutschland übliche Term Stand der Technik verwendet." 
 
Votum: Anpassung durch Wegnahme der absoluten Forderung nach 
einer (obligatorischen) Abgasbehandlung 
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Zu § 3 - im Entwurf neu eingefügte Absätze 10 und 11: 

Zitat: "(9) Zur Reduzierung des Rohstoff- und Lösemittelverbrauchs, 
der Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen (englisch: 
volatile organic compound oder VOC) und der allgemeinen Umweltaus-
wirkungen ist eine geeignete Wahl der Rohstoffe und geeigneter Tech-
niken zu treffen." 
 
Zitat: "(10) Zur Reduzierung des Energieverbrauchs und allgemeiner 
Umweltauswirkungen ist bei Beschichtungsprozessen eine geeignete 
Wahl von Techniken bei den Trocknungs-/Aushärteverfahren zu tref-
fen." 
 
Anmerkung: Die Sätze mit der Formulierung "eine geeignete Wahl" 
sind zu unspezifisch und zu unverbindlich für eine Rechtsverordnung, 
die den Stand der Technik aus der BVT-Schlussfolgerung in nationales 
Recht umsetzt. Zur Vermeidung von Problemen beim behördlichen 
Vollzug der Verordnung sollte daher die konkret in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Techniken angeführt bzw. darauf Be-
zug genommen werden. 
 
Votum: Konkretisierung der „geeigneten Techniken, entsprechend der 
gelisteten Angaben zum Stand der Technik in der Begründung (s. S. 
28/29), z.B. als Anlage zur 31. BImSchV, alternativ könnte zur Konkre-
tisierung auf die einschlägige Stelle des BVT-Merkblatts verwiesen 
werden. 
 
Zu § 13 Abs. 3 (Redaktionelle Änderung) 
Das Wort "Analgen" wird geändert in "Anlagen". 
 
Zu Anhang III Nr. 6.1.1 Anlagen zum Beschichten von Bandblech 
In der im Referentenentwurf (s. auch Begründung unter '10 ff)' enthalte-
nen Tabelle 6.1.1 fehlt offensichtlich die 'bisherige' Fallkonstellation: 
'nicht E-Anlage' mit dem zugeordneten Gesamtemissionsgrenzwert von 
50 mg C/m³.  
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Begründung: Aus der Tabelle 6.1.1 ist nicht erkennbar, dass es sich 
um einen 'Zielwert' i.S. § 3 Abs. 9 handelt, der "nicht zwingend in be-
stehenden Nicht-E-Anlagen einzuhalten" ist. Hingegen bezieht sich die 
Fußnote 2) explizit auf E-Anlagen: "2) gilt für E-Anlagen". 
 
Votum: Einführung einer weiteren '50' mg C/m³ ohne Fußnote, die 
dann für Nicht-E-Anlagen gilt.  
Ferner sollte in den Fußnoten 2)a) und 2)b) den Wörtern "Lösungsmit-
tels' und "Lösungsmitteln" jeweils das Wort "organischen" vorangestellt 
werden. 
 
Votum zur Änderung der Tabelle 6.1.1:  
 
Emissionsgrenzwert 
(mg C/m³) 

Bemerkungen 

20 1)  
50 
50 2)  
75 3) 

1) Gilt allgemein für E-Anlagen; bei Nicht-E-
Anlagen: Bei Anwendung von Abgasreini-
gungseinrichtungen mit thermischer Nachver-
brennung 
2) Gilt für E-Anlagen: 
a) Bei Verwendung von Techniken, die die 
Wiederverwendung / das Recycling des zu-
rückgewonnenen organischen Lösungsmittels 
ermöglichen.  
b) Gilt für das Abgas des Konzentrators bei 
Verwendung einer Technik zur externen Auf-
konzentrierung von organischen Lösungsmit-
teln in den Abgasen durch Adsorption in Kom-
bination einer Abgasreinigungseinrichtung.  
3) Gilt nicht für E-Anlagen. Gilt bei Wiederver-
wendung organischer Lösemittel“ 
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Zu Anhang III Nr. 7.1.1 (Redaktionelle Änderung) 
 
In der im Referentenentwurf enthaltenen Tabelle 7.1.1 ist die Fußnote 
2) zweifach benannt: "2) 2)".  
Votum: Streichen einer der beiden '2)' 
 
Zu Anhang III Nr. 8.1.1 (Redaktionelle Änderung) 
In der im Referentenentwurf (Begründung unter '10 mm)' enthaltenen 
Tabelle 8.1.1 wird einmalig die Einheit "Mg/a" verwendet, die ansons-
ten durchgängig als "t/a" bezeichnet wird.  
Votum: "Mg/a" sollte in der nationalen Umsetzung ersetzt werden 
durch "t/a". 
 
Zu Anhang III Nr. 18.1.1 
Die Begründung im Referentenentwurf zu Nr. 10 Buchstaben iii) und jjj) 
verneint Probleme, die durch die nationale Umsetzung entstehen könn-
ten.  
Jedoch verschärfen die neuen Grenzwerte des Referentenentwurfs die 
Vorgaben der "Empfehlung der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Im-
missionsschutz (LAI) vom 25.09.2019 zur Umsetzung der 31. BImSchV 
in Ölmühlen" (s. Tabelle). 
 
Nachfolgende Tabelle stellt die Regelungen gegenüber: 

 
Der grundsätzliche Änderungsbedarf für die 31. BImSchV resultiert in 
erster Linie aus dem BVT-Schlussfolgerungen zum FDM-Merkblatt. 

Extrakti-
onsgut 

31. BIm-
SchV 
Ist-
Stand 
27.07. 
2021 

seitens 
UBA vor-
gelegter 
Entwurf 
27.08. 
2021 

seitens 
BMUV vor-
gelegter 
Entwurf 
04.04. 
2022 

Bezug in 
der 31. 
BImSchV 

Bandbreite 
BVT-Schluss-
folgerung 
FDM-Merkblatt 
02.10.2018  
(Hexan-los-
ses) 

LAI-
Handlungs-
empfehlung v. 
25.09.2021 
4. Minde-
rungsmodelle 

Bezug / Einheit 
in der LAI-
Handlungs- 
empfehlung 

Raps 1,0 0,7 0,5 VOC 0,2-0,7 0,7 kg Hexan / t (ge-
reinigtes) pflanz-
liches Material 

Sonnen-
blumen 

1,0 0,7 0,5 VOC 0,2-0,7 0,7 kg Hexan / t (ge-
reinigtes) pflanz-
liches Material 

Soja 0,8 0,55 0,4 VOC 0,3-0,55 0,55 kg Hexan / t (ge-
reinigtes) pflanz-
liches Material 
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Der Referentenentwurf der 31. BImSchV enthält nun schärfere Anfor-
derungen innerhalb der Bandbreiten  

- als die LAI-Handlungsempfehlung aus dem Jahr 2019 dies vor-
sieht  

- und auch als dies im vom Fachkreis kommentierten ersten Ent-
wurf enthalten war, siehe dort unter 1. Rechtliche Grundlagen 
und 4. Minderungsmodelle: 

 
(Die Grenzwerte für die Gesamtemissionen beziehen sich auf alle ein-
gesetzten VOCs, also im Wesentlichen in Summe auf i-Hexan und -n-
Hexan sowie Öle.) 
 
Die so vorgenommene Festlegung von neuen Grenzwerten innerhalb 
der BVT-Bandbreiten im Referentenentwurf ist zwar nachvollziehbar, 
verschärft jedoch die erst Ende 2019 formulierten speziellen Regelun-
gen der LAI-Handlungsempfehlung und wird daher zu Problemen im 
Vollzug für Behörden und Betreiber führen.  
 
So wurden die in der LAI-Handlungsempfehlung angegebenen Grenz-
werte vielfach bereits von den Behörden in den Ländern verwaltungs-
rechtlich festgeschrieben; hierauf haben sich die Betreiber bei der An-
lagenplanung und -nachrüstung ausgerichtet. Sollten nun diese jüngst 
angelaufenen Sanierungsmaßnahmen aufgrund der im Referentenent-
wurf adressierten Verschärfungen nicht ausreichend sein, um die 
neuen Grenzwerte einzuhalten, so wären kurzfristig wiederum nach-
trägliche Anordnungen erforderlich. Diese könnten erhebliche zusätzli-
chen Aufwendungen auf Betreiberseite nach sich ziehen, die das Maß 
der Verhältnismäßigkeit übersteigen könnten. Verwaltungsrechtliche 
Klageverfahren bis hin zu betreiberseitigen Regressforderungen gegen 
die Behörden könnten die Folge sein.  
Als problematisch wirkt sich für die Ölmühlenbetreiber in diesem Zu-
sammenhang insbesondere aus, dass n-Hexan ist als 'nicht namentlich 
unter 5.2.5 aufgeführter Stoff' den Klasse-I-Stoffen der TA Luft gleich-



Seite 7 von 9 

  

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz  
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 

zusetzen ist; somit gilt nur in Deutschland ein zusätzlicher Emissions-
grenzwert von 20 mg/m³ für n-Hexan. Die Einhaltung dieses Grenzwer-
tes stellt die Ölmühlenbetreiber vor große technische und finanzielle 
Herausforderungen. Das FDM-Merkblatt sieht hingegen für den euro-
päischen Rechtsraum keinen entsprechenden Emissionsgrenzwert für 
n-Hexan vor. In der Gesamtschau wird das Thema Wettbewerbsverzer-
rungen in Europa und einer Benachteiligung der deutschen Ölmühlen-
betreiber wieder aktuell. 
 
Zusammen mit der Umsetzung der nun vorgesehenen Verschärfungen 
der in Anhang III Nr. 18.1.1 genannten Gesamtemissionsgrenzwerte 
könnten die Ölmühlenstandorte in Deutschland an ihre wirtschaftlichen 
Grenzen stoßen. Die Stilllegung bzw. Abwanderung von Betrieben 
könnte daher die Folge sein. Die Standorte der Ölmühlen in Deutsch-
land zu erhalten, sollte jedoch gerade angesichts der aktuellen politi-
schen und wirtschaftlichen Entwicklungen – inbesondere aus Gründen 
der Versorgungs- und Ernährungssicherheit – berücksichtigt werden.  
 
Votum: Sofern die im Referentenentwurf enthaltenen Verschärfungen 
seitens des Bundes aufrechterhalten werden, wird angeregt, den Öl-
mühlenbetreibern längere angemessene Umsetzungsfristen einzuräu-
men oder einen Zusatz in der Nr. 18.1.1 in Erwägung zu ziehen, dass 
bei Einhaltung der Anforderungen der Nr. 18.1.1 der Grenzwert für n-
Hexan aus den Allgemeinen Anforderungen des § 3 Abs. 3 unter be-
stimmten Bedingungen als eingehalten gelten kann. 
  
 
Angefügt: Auszug aus der "Empfehlung der Bund-/Länderarbeitsge-
meinschaft Immissionsschutz (LAI) vom 25.09.2019 zur Umsetzung der 
31. BImSchV in Ölmühlen" 
  



Seite 8 von 9 

  

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz  
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

 
  



Seite 9 von 9 

  

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz  
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez.  
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